
LAUB ENTSORGEN –
LEICHT GEMACHT
Tipps für die Laubentsorgung
Der ökologisch sinnvollste und wirtschaftlichste Weg ist, Laub 
im eigenen Garten zu kompostieren bzw. Beete damit abzude-
cken. Kompost, das sogenannte „braune Gold“ der Gärtner, ist 
der älteste und natürlichste Bodenverbesserer, den wir kennen. 
Zusätzliches Plus: Keine Transportwege für die Verwertung.

Weitere praktische und einfache Lösungen:
(gebührenpfl ichtig/Stand 09/2019)

 Biotonne (z. B. 60, 80, 120 oder 240 Liter Behälter).
Saisontonne-Bio (kann nur in Verbindung mit der regulären

 Biotonne dazu bestellt werden. Sie wird von April bis 
 Dezember geleert).

Städtische 60 Liter-Zusatzsäcke für Biomüll aus Papier  
 (2,85 €):  Wird am Entsorgungstag für Bio mitgenommen.

2 Kubikmeter Big-Bag nur für Laub (45,00 € der erste,
 jeder weitere bei zeitgleicher Abholung 35,00 €).
 Das Angebot gilt bis zum 31.03.2020.

Städtische Container in den Größen 10–30 m3

 (Grundpreis 93,00 € + 38,70 €
 je Tonne Gartenabfälle aller Art).

Für Norderstedter 
Privatpersonen:
14.10.–14.12.2019
Kostenfreie Abgabe 
von Straßenlaub auf 
dem Recyclinghof: 
Oststraße 144, 
Mo–Fr: 8–17 Uhr 
Sa: 8–12 Uhr

Infos und
Bestellungen:

Stadt Norderstedt –

Betriebsamt
Abfall-Hotline:

040/535 95 800

Laub Big-Big

www.betriebsamt-norderstedt.de

Abfall-Hotline 040/535 95 800



www.betriebsamt-norderstedt.de

Abfall-Hotline 040/535 95 800

Straßenreinigung 
im Herbst
Buntes Laub ist ein schöner Anblick,  
doch auf Geh- und Radwegen  
sowie Fahrbahnen bedeutet es schnell  
eine Rutschgefahr. 

Wer muss wo reinigen? 
Das Betriebsamt reinigt überall dort Geh-, Radwege und 
Fahrbahnen, wo die Reinigungspflicht nicht auf die Anlie-
ger/innen übertragen wurde. Die jeweiligen Straßen sind in 
der Straßenreinigungssatzung aufgeführt. Sie ist unter 
www.norderstedt/satzungen.de oder im Rathaus im Be-
triebsamt erhältlich. Gebühren für die Straßenreinigung 
werden in Norderstedt nicht erhoben. 

Wo muss gereinigt werden?
Alle Gehwege, begehbaren Seitenstreifen und Radwege haben 
die Eigentümer/innen der angrenzenden Grundstücke nach 
den örtlichen Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit, 
jedoch mindestens 1 x monatlich zu reinigen. Zusätzlich 
sind die Grundstückseigentümer/innen in fast 400 Straßen 
auch verpflichtet, Kfz-Parkplätze und die Fahrbahnen jeweils 
bis zur Fahrbahnmitte zu reinigen.
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